}\/\/\/7 Apothekerkammer Antrag auf Eintragung in das Verzeichnis
/N ‘- westfalen-Lippe der Berufsausbildungsverhaltnisse

Apothekeninhaber/in:

Ausbildungsapotheke:

Strale:

PLZ und Ort;:

Betriebsnummer (8-stellige Nummer von der

Bundesagentur fiir Arbeit):

Telefonnummer:

Verantwortliche/r Ausbilder/in:
E-Mail-Adresse der Apotheke:

Geschlecht: ® weiblich O mannlich

Vor- und Nachname der/des Auszubildenden: ‘

Stralle:

PLZ und Ort: |

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Staatsangehorigkeit

E-Mail-Adresse:

Gesetzlicher Vertreter: O€Eltern QVvater OMutter (O Vormund

Vor- und Nachnamen:

Stralle:

PLZ und Ort:

Schulabschluss:

Berufskolleg: Wahrend der PKA-Ausbildung wird das Berufskolleg in Miinster besucht.

Notwendige statistische Angaben:
Die/der Auszubildende hat bereits eine oder mehrere der folgenden Qualifizierungen abgeschlossen:

[Ibetriebliche QualifizierungsmaRnahme von mindestens 6 Monaten Dauer
(Einstiegsqualifizierungsjahr EQ; Qualifizierungsbaustein; Betriebspraktika)

[ IBerufsvorbereitungsmalnahme von mindestes 6 Monaten Dauer

[Ischulisches Berufsvorbereitungsjahr (BV.J)

[schulisches Berufsgrundbildungsjahr (BGJ)

[IBerufsfachschule ohne voll qualifizierenden Berufsabschluss

[ IBerufsausbildung/Lehre mit Ausbildungsvertrag (erfolgreich beendet)

[ IBerufsausbildung/Lehre mit Ausbildungsvertrag (nicht erfolgreich beendet)

[[lschulische Berufsausbildung mit voll qualifizierendem Berufsabschluss
(bitte nur bei erfolgreichem Abschluss angeben)




Wird dieses Ausbildungsverhaltnis Gberwiegend o6ffentlich geférdert (d. h. zu mehr als 50 % der
Gesamtkosten im ersten Jahr der Ausbildung)?
[a [INein

Wenn ja, bitte die Art der Férderung angeben:
[_ISonderprogramm des Bundes/Landes
[lauRerbetriebliche Berufsausbildung nach § 241 (2) SGB I

[lauRerbetriebliche Berufsausbildung — Reha nahc § 100 Nr. 5 SGB IlI

Wurde eine besondere Vereinbarung zur Verkurzung der taglichen oder wochentlichen
Ausbildungszeit getroffen (sog. Teilzeitausbildung)?

[Ja [INein
Bei Krankenhausapotheken: Gehort Ihr Betrieb zum 6ffentlichen Dienst?
[a [INein
Die Dauer der Berufsausbildung betragt nach
Dauer der Berufsausbildung: Monate. e BRE o Monee
Es wird eine Anrechnung/Verkurzung von 0 Monaten beantragt. |gine verkrzung ist icht mogiich.

Ausbildungsbeginn:
GemalR § 20 Satz 2 BBiG muss die Probezeit
mindestens einen Monat und darf hochstens

Dauer der Probezeit; Monate. vier Monate betragen.

GemaR dem Gehaltstarifvertag
.. . . gelten fogende Satze ab
Vergutung 1. Ausbildungsjahr: 01072026 1.AJ 876 ¢
3.AJ 979 €

Vergutung 2. Ausbildungsjahr:

Vergltung 3. Ausbildungsjahr:

Nach dem Tarifvertag betragt die wochentliche

W(.jChentI iChe AUSb|Id Ungszeit: Ausbildungszeit 39 Stunden

Die tagliche Ausbildungszeit betragt regelmagig

tagliche Ausbildungszeit: 8 Stunden

Alle Auszubildenden (auch Jugendliche) haben
. 26. Anspruch auf 35 Werktage Urlaub. Fir jeden

UrlaubsansprUCh 1} 20 . vollen Monat besteht ein Anspruch auf 1/12 des

tariflichen Jahresurlaubs

Mindestens halbe Tage sind auf volle Tage

Urlaubsanspruch in 2027 aufzurunden.

01.08.2026 | 01.09.2026 | 2027 | 2028 | 2029
15 | 12 | 35 | 35 | 15

Urlaubsanspruch in 2028:

Urlaubsanspruch in 202°:

[IHiermit versichere ich, dass meine/mein Auszubildende/r und ich den
Ausbildungsplan zur Kenntnis genommen haben.

Ich beantrage die Eintragung in das Verzeichnis der PKA-
Berufsausbildungsverhaltnisse und fiige bei:

—> ein Ausbildungsvertrag (die Ausfertigung der Kammer — Seite 7 dieses Dokuments)

Nur bei minderjahrigen Auszubildenden zusatzlich bitte einzureichen:
- Arztliche Bescheinigung Uber die Erstuntersuchung gemalf} § 32
Jugendarbeitsschutzgesetz.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift der/des
Apothekeninhaberin/inhabers




1. Ausfertigung fur die Ausbildungsapotheke

%\//\//\Z ﬁpotheksrkammer

Zwischen der/dem Ausbildenden (Ausbildungsbetrieb)

Berufsausbildungsvertrag
(§§ 10, 11 Berufsbildungsgesetz — BBiG)

und der/dem Auszubildenden weiblich@ mannlich O

Ausbildungsapotheke: Name Vorname
StralRe, Hausnummer
Apothekenleiter/in: PLZ Ort
StraRe, Hausnummer Geburtsdatum Geburtsort
PLZ Ort Staatsangehorigkeit | Gesetzlicher Vertreter
Eltern VESer Mutter Vormund
Tel.-Nr. Vor- und Nachname der gesetzlichen Vertreter

E-Mail-Adresse der Apotheke:

StralRe, Hausnummer

Verantwortliche/r Ausbilder/in:
Herr/Frau

PLZ Ort

wird nachstehender Vertrag fur den Ausbildungsberuf zur/zum Pharmazeutisch-kaufmannischen Angestellten (PKA)
nach Maflgabe der Ausbildungsordnung geschlossen.

Anderungen des wesentlichen Vertragsinhaltes sind vom Ausbilden-
den unverzuglich zur Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbil-
dungsverhaltnisse bei der Apothekerkammer Westfalen-Lippe anzu-
zeigen.

Die beigefligten Angaben zur sachlichen und zeitlichen Gliederung des
Ausbildungsablaufs (Ausbildungsplan) sind Bestandteil dieses Vertra-
ges.

Besuchtes Berufskolleg Mnster

A.

Die Ausbildungszeit betragt nach der Ausbildungsverordnung

36

Es wird eine Anrechnung/Verkirzung von

Monate.
Monaten beantragt.

Das Berufsausbildungsverhaltnis beginnt am

und endet am

B.

Die Probezeit (§ 1 Nr. 2) betragt __ Monate.

C.

Die Ausbildung findet in der -Apotheke in
statt. Die Beschaftigung wahrend der

Ausbildungszeit kann auch in der/den Apotheke/n des

Filialverbundes erfolgen:

D.

Ausbildungsmafinahmen auflerhalb der Ausbildungsstatte
(§ 3Nr. 12)

Teilnahme am Ersthelferkurs im 3. Ausbildungsjahr

E.

Der Ausbildende zahlt der/dem Auszubildenden eine
angemessene Vergitung (§ 5); diese betragt zur Zeit
monatlich brutto:

EUR

im

ersten zweiten dritten (vierten)

Ausbildungsjahr.

F.

Die regelmaRige tagliche Ausbildungszeit

betragt Stunden.

Die regelmaRige wochentliche Ausbildungszeit

betragt Stunden.

G. Der Ausbildende gewahrt der/dem Auszubildenden Urlaub nach
den geltenden Bestimmungen.

Es besteht ein Urlaubsanspruch auf

im Jahr 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | (2030,

Werktage

H. Sonstige Vereinbarungen

J. Die vorstehenden Vertragsbedingungen werden anerkannt.

Ort und Datum:

Die/Der Ausbildende:

Stempel und Unterschrift

Die/Der Auszubildende:

Vor- und Familienname

Die gesetzliche Vertreter der/des Auszubildenden:

Vater und Mutter/Vormund




§ 1 - Ausbildungszeit

1. Dauer (siche A *)

2. Probezeit (siche B *)
Wird die Ausbildung wahrend der Probezeit um mehr als ein Drittel dieser Zeit unterbro-
chen, so verlangert sich die Probezeit um den Zeitraum der Unterbrechung.

3. Vi itige B: i des Beruf:
Besteht die/der Auszubildende vor Ablauf der unter Nr. 1 vereinbarten Ausbildungszeit die
Abschlusspriifung, so endet das Berufsausbildungsverhaltnis mit Bekanntgabe des Er-
gebnisses durch den Priifungsausschuss.

4. Verlangerung des Ber
Besteht die/der Auszubildende die Abschlusspriifung nicht, so verlangert sich das Beruf-
sausbildungsverhaltnis auf ihr/sein Verlangen bis zur nichstmoglichen Wiederholung,
héchstens um ein Jahr.

§ 2 - Ausbildungsstatte(n)
(siehe C*)

§ 3 — Pflichten des Ausbildenden
Der/Die Ausbildende verpflichtet sich,

1. Ausbildungsziel
dafiir zu sorgen, dass der/dem Auszubildenden die berufliche Handlungsfahigkeit vermit-
telt wird, die zum Erreichen des Ausbildungszieles nach der Ausbildungsordnung erforder-
lich ist, und die Berufsausbildung gemaR der sachlichen und zeitlichen Gliederung des
Ausbildungsablaufs so durchzufiihren, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen
Ausbildungszeit erreicht werden kann;

2. Ausbilder/in
selbst auszubilden oder eine/n persénlich und fachlich geeignete/n Ausbilder/in ausdriick-
lich damit zu beauftragen und diese/n der/dem Auszubildenden jeweils schriftlich bekannt
zugeben;

3. Ausbildungsordnung
der/dem Auszubildenden vor Beginn der Ausbildung die Ausbildungsordnung kostenlos
auszuhandigen;

4. Ausbildungsmittel
der/dem Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur Verfigung zu stellen, die fur
die Ausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschlusspriifungen, auch soweit
solche nach Beendigung des Berufsausbildungsverhéltnisses und in zeitlichem Zusam-
menhang damit stattfinden, erforderlich sind;

5. Besuch des Ber und von Ausbi auBerhalb der
Ausbildungsstatte
die/den Auszubildende/n zum Besuch des Berufskollegs anzuhalten und freizustellen. Das
gleiche gilt, wenn Ausbildungsmafnahmen auRerhalb der Ausbildungsstatte nach Nr. 12
durchzufiihren sind;

6. Fiihren eines schriftli A
der/dem Auszubildenden vor Ausbildungsbeginn und spater die schriftlichen Ausbildungs-
nachweise fiir die Berufsausbildung kostenfrei auszuhandigen sowie die ordnungsgema-
Re Fiihrung durch regelméRige Abzeichnung zu Giberwachen;

7. A
der/dem Auszubildenden nur Aufgaben zu Ubertragen, die dem Ausbildungszweck dienen
und ihren/seinen kérperlichen Kraften angemessen sind;

8. Sorgepflicht
dafiir zu sorgen, dass die/der Auszubildende charakterlich geférdert sowie sittlich und
korperlich nicht gefahrdet wird;

9. Arztliche Untersuchungen
von der/dem jugendlichen Auszubildenden sich Bescheinigungen gemaR §§ 32, 33 Ju-
gendarbeitsschutzgesetz dariiber vorlegen zu lassen, dass diese/r
a)  vor der Aufnahme der Ausbildung untersucht und
b)  vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres nachuntersucht worden ist;

10. Eintragungsantrag
unverziiglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages die Eintragung in das Ver-
zeichnis der Berufsausbildungsverhéltnisse bei der Apothekerkammer Westfalen-Lippe zu
beantragen. Bei Auszubildenden unter 18 Jahren ist eine Kopie der arztlichen Bescheini-
gung Uber die Erstuntersuchung gemaR § 32 Jugendarbeitschutzgesetz beizufiigen. Ent-
sprechendes gilt bei spateren Anderungen des wesentlichen Vertragsinhaltes;

11. Anmeldung zu Priifungen
die/den Auszubildende/n rechtzeitig zu den angesetzten Zwischen- und Abschlusspriifun-
gen anzumelden und fiir die Teilnahme freizustellen sowie der Anmeldung zur Zwischen-
prifung bei Auszubildenden unter 18 Jahren eine Kopie der arztlichen Bescheinigung
Uber die erste Nachuntersuchung gema § 33 Jugendarbeitschutzgesetz beizufigen;

12. AusbildungsmaRnahmen auBerhalb der Ausbildungsstétte (siehe D *)

§ 4 - Pflichten der/des Auszubildenden

Die/Der Auszubildende hat sich zu bemiihen, die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten zu
erwerben, die erfolgreich sind, um das Ausbildungsziel zu erreichen. Sie/Er verpflichtet sich
insbesondere,

1. Lernpflicht
die ihr/ihm im Rahmen ihrer/seiner Berufsausbildung (bertragenen Aufgaben sorgféltig
auszufiihren;

2. Beruft richt, Prii und
am Berufsschulunterricht und an Priifungen sowie an Ausbildungsmafnahmen auBerhalb
der Ausbildungsstatte teilzunehmen, fir die sie/er nach § 3 Nr. 5, 11 und 12 freigestellt
wird; ihr/sein Berufsschulzeugnis unverziiglich dem Ausbildenden zur Kenntnisnahme
vorzulegen und ist damit einverstanden, dass sich Berufskolleg und Ausbildungsbetrieb
liber ihre/seine Leistungen unterrichten;

3. Weisungsgebundenheit
den Weisungen zu folgen, die ihr/ihm im Rahmen der Berufsausbildung vom Ausbilden-
den, von der Ausbilderin/vom Ausbilder oder von anderen weisungsberechtigten Perso-
nen, erteilt werden;

4. Betriebliche Ordnung
auf Sauberkeit und Hygiene in den Apothekenrdumen zu achten sowie die festgesetzte
Arbeitszeit einzuhalten;

5. Sorgfaltspflicht
Gerate und sonstige Einrichtungen pfleglich zu behandeln und die fiir die Ausbildungsstat-
te geltenden Vorschriften zu beachten;

6. Betriebsgeheimnisse
Uber alle Angelegenheiten und Vorgénge, die ihm/ihr im Rahmen seiner/ihrer Tatig-
keit zur Kenntnis gelangen, insbesondere Uber die personenbezogenen Daten der Pati-
enten und Kunden sowie Geschéafts- und Betriebsgeheimnisse, wahrend und nach Been-
digung des Berufsausbildungsverhaltnisses gegeniiber jedermann Stillschweigen zu be-
wahren;

7. Fiihren eines schriftli A
einen vorgeschriebenen schriftlichen Ausbildungsnachweis ordnungsgemaR zu fiihren
und regelméaRig vorzulegen;

8. Benachrichtigung
bei Fernbleiben von der betrieblichen Ausbildung, vom Berufsschulunterricht oder von
sonstigen Ausbildungsveranstaltungen dem Ausbildenden unter Angabe von Griinden
unverziglich Nachricht zu geben und ihnen Arbeitsunfahigkeit und deren voraussichtliche
Dauer unverziiglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfahigkeit langer als 3 Kalendertage,
hat die/der Auszubildende eine arztliche Bescheinigung iiber die bestehende Arbeitsunfa-
higkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spatestens an dem darauf folgenden Arbeits-
tag vorzulegen. Der Ausbildende ist berechtigt, die Vorlage der arztlichen Bescheinigung
friiher zu verlangen;

9. Avrztliche Untersuchungen
soweit auf sie/ihn Bestimmungen des Jugendarbeitschutzgesetzes Anwendung finden,
sich geman §§ 32 und 33 dieses Gesetzes arztlich

a) vor Beginn der Ausbildung untersuchen,
b)  vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres nachuntersuchen zu lassen und die Be-
scheinigungen hieriiber der/dem Ausbildenden vorzulegen.

§ 5 - Vergiitung

1. Filligkeit (siehe E *)
Die Vergiitung wird spatestens am letzten Arbeitstag des Monats gezahlt.
Die Beitrage fiir die Sozialversicherung tragen die VertragsschlieRenden nach MaRgabe
der gesetzlichen Bestimmungen.

2. Fortzahlung der Vergiitung
Der/Dem Auszubildenden wird die Vergiitung auch gezahlt
a)  fir die Zeit der Freistellung gem. § 3 Nr. 5 und 11 dieses Vertrages sowie gem. § 10
Abs. 1 Nr. 2 und § 43 Jugendarbeitschutzgesetz,
b) bis zur Dauer von 6 Wochen, wenn sie/er
aa) sich fiir die Berufsausbildung bereithalt, diese aber ausféllt,
bb) aus einem sonstigen in ihrer/seiner Person liegenden Grund unverschuldet
verhindert ist, ihre/seine Pflichten aus dem Berufsausbildungsverhaltnis zu er-
fiillen.

3. im Ki
Bei unverschuldeter Arbeitsunfahigkeit infolge Krankheit wird der/dem Auszubildenden die
Vergiitung geman den Vorschriften des Entgeltfortzahlungsgesetzes gewahrt.

§ 6 — Ausbildungszeit und Urlaub
1. Tagliche Ausbildungszeit (siehe F *)
2. Urlaub (siehe G *)

3. Lage des Urlaubs
Der Urlaub soll zusammenhéngend und in der Zeit der Berufsschulferien erteilt und ge-
nommen werden. Wahrend des Urlaubs darf die/der Auszubildende keine dem Urlaubs-
zweck widersprechende Erwerbstatigkeit leisten.

§ 7 — Kiindigung

1. Kiindi wahrend der F
Wahrend der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhéltnis ohne Einhaltung einer
Kiindigungsfrist und ohne Angabe von Griinden gekiindigt werden.

2. Kiindigungsgriinde
Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhaltnis nur gekiindigt werden
a) aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kiindigungsfrist,
b) von der/dem Auszubildenden mit einer Kiindigungsfrist von 4 Wochen, wenn sie/er
die Berufsausbildung aufgeben oder sich fiir eine andere Berufstatigkeit ausbilden
lassen will.

3. Form der Kiindigung
Die Kiindigung muss schriftlich, im Falle der Nr. 2 unter Angabe der Kiindigungsgriinde
erfolgen.

4. U it einer Kii
Eine Kiindigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde liegen-
den Tatsachen der/dem zur Kiindigung Berechtigten langer als 2 Wochen bekannt sind.

5. bei
Wird das Berufsausbildungsverhéltnis nach Ablauf der Probezeit vorzeitig geldst, so kann
die/der Ausbildende oder die/der Auszubildende Ersatz des Schadens verlangen, wenn
der andere den Grund fiir die Auflésung zu vertreten hat. Dies gilt nicht bei Kiindigung
wegen Aufgabe oder Wechsels der Berufsausbildung (Nr. 2 b). Der Anspruch erlischt,
wenn er nicht innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung des Berufsausbildungsverhalt-
nisses geltend gemacht wird.

§ 8 — Zeugnis

Die/Der Ausbildende stellt der/dem Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungs-
verhéltnisses ein schriftliches Zeugnis aus. Hat der/die Auszubildende die Berufsausbildung
nicht selbst durchgefiihrt, so soll auch die Ausbilderin/der Ausbilder das Zeugnis unterschrei-
ben. Es muss Angaben enthalten tber Art, Dauer und Ziel der Berufsausbildung sowie tiber
die erworbenen Fertigkeiten, Kenntnisse und Féhigkeiten der/des Auszubildenden, auf
Verlangen der/des Auszubildenden auch Angaben tiber Verhalten und Leistung.

§ 9 — Beilegung von Streitigkeiten

Bei Streitigkeiten aus dem bestehenden Berufsausbildungsverhaltnis ist vor Inanspruchnahme
des Arbeitsgerichts eine giitliche Einigung, gegebenenfalls unter Mitwirkung der Apotheker-
kammer Westfalen-Lippe, anzustreben.

§ 10 — Erfiillungsort

Erflllungsort fiir alle Anspriiche aus diesem Vertrag ist der Ort der Ausbildungsstatte.

§ 11 - Sonstige Vereinbarungen (siehe H *)

Fir das Berufsausbildungsverhaltnis gelten ergénzend die gesetzlichen Bestimmungen,
insbesondere des BBiG und des JArbSchG, die Verordnung Uber die Berufsausbildung zum
Pharmazeutisch-kaufménnischen Angestellten/zur Pharmazeutisch-kaufmannischen Angestell-
ten und ferner die Regelungen des BRTV in seiner jeweils geltenden Fassung.

*) Die Buchstaben verweisen auf den entsprechenden Text der ersten Seite.



2. Ausfertigung fur die/den Auszubildende/n

AP Sectssimrtmmonm

Zwischen der/dem Ausbildenden (Ausbildungsbetrieb)

Berufsausbildungsvertrag
(§§ 10, 11 Berufsausbildungsgesetz — BBiG)

und der/dem Auszubildenden weiblich@ ménnlichO

Ausbildungsapotheke: Name Vorname
StralRe, Hausnummer
Apothekenleiter/in: PLZ Ort
StraRe, Hausnummer Geburtsdatum Geburtsort
PLZ Ort Staatsangehorigkeit | Gesetzlicher Vertreter
Eltern VESer Mutter Vormund
Tel.-Nr. Vor- und Nachname der gesetzlichen Vertreter

E-Mail-Adresse der Apotheke:

StralRe, Hausnummer

Verantwortliche/r Ausbilder/in:
Herr/Frau

PLZ Ort

wird nachstehender Vertrag fur den Ausbildungsberuf zur/zum Pharmazeutisch-kaufmannischen Angestellten (PKA)
nach Maflgabe der Ausbildungsordnung geschlossen.

Anderungen des wesentlichen Vertragsinhaltes sind vom Ausbilden-
den unverzuglich zur Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbil-
dungsverhaltnisse bei der Apothekerkammer Westfalen-Lippe anzu-
zeigen.

Die beigefligten Angaben zur sachlichen und zeitlichen Gliederung des
Ausbildungsablaufs (Ausbildungsplan) sind Bestandteil dieses Vertra-
ges.

Besuchtes Berufskolleg Mnster

A. Die Ausbildungszeit betrégt nach der Ausbildungsverordnung
36 Monate.

Es wird eine Anrechnung/Verkirzung von Monaten beantragt.

Das Berufsausbildungsverhaltnis beginnt am

und endet am

B. Die Probezeit (§ 1 Nr. 2) betragt___ Monate.

C. Die Ausbildung findet in der -Apotheke in
statt. Die Beschaftigung wahrend der
Ausbildungszeit kann auch in der/den Apotheke/n des
Filialverbundes erfolgen:

D. Ausbildungsmafinahmen auflerhalb der Ausbildungsstatte
(§3Nr. 12)

Teilnahme am Ersthelferkurs im 3. Ausbildungsjahr

E. Der Ausbildende zahlt der/dem Auszubildenden eine
angemessene Vergitung (§ 5); diese betragt zur Zeit
monatlich brutto:

EUR

im ersten zweiten dritten (vierten)

Ausbildungsjahr.

F. pie regelmaRige tagliche Ausbildungszeit

betragt Stunden.

Die regelmaRige wochentliche Ausbildungszeit

betragt Stunden.

G. Der Ausbildende gewahrt der/dem Auszubildenden Urlaub nach
den geltenden Bestimmungen.

Es besteht ein Urlaubsanspruch auf

im Jahr 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | (2030,

Werktage

H. Sonstige Vereinbarungen

J. Die vorstehenden Vertragsbedingungen werden anerkannt.

Ort und Datum:

Die/Der Ausbildende:

Stempel und Unterschrift

Die/Der Auszubildende:

Vor- und Familienname

Die gesetzliche Vertreter der/des Auszubildenden:

Vater und Mutter/Vormund




§ 1 - Ausbildungszeit

1. Dauer (siche A *)

2. Probezeit (siche B *)
Wird die Ausbildung wahrend der Probezeit um mehr als ein Drittel dieser Zeit unterbro-
chen, so verlangert sich die Probezeit um den Zeitraum der Unterbrechung.

3. Vi itige B: i des Beruf:
Besteht die/der Auszubildende vor Ablauf der unter Nr. 1 vereinbarten Ausbildungszeit die
Abschlusspriifung, so endet das Berufsausbildungsverhaltnis mit Bekanntgabe des Er-
gebnisses durch den Priifungsausschuss.

4. Verlangerung des Ber
Besteht die/der Auszubildende die Abschlusspriifung nicht, so verlangert sich das Beruf-
sausbildungsverhaltnis auf ihr/sein Verlangen bis zur nichstmoglichen Wiederholung,
héchstens um ein Jahr.

§ 2 - Ausbildungsstatte(n)
(siehe C*)

§ 3 — Pflichten des Ausbildenden
Der/Die Ausbildende verpflichtet sich,

1. Ausbildungsziel
dafiir zu sorgen, dass der/dem Auszubildenden die berufliche Handlungsfahigkeit vermit-
telt wird, die zum Erreichen des Ausbildungszieles nach der Ausbildungsordnung erforder-
lich ist, und die Berufsausbildung gemaR der sachlichen und zeitlichen Gliederung des
Ausbildungsablaufs so durchzufiihren, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen
Ausbildungszeit erreicht werden kann;

2. Ausbilder/in
selbst auszubilden oder eine/n persénlich und fachlich geeignete/n Ausbilder/in ausdriick-
lich damit zu beauftragen und diese/n der/dem Auszubildenden jeweils schriftlich bekannt
zugeben;

3. Ausbildungsordnung
der/dem Auszubildenden vor Beginn der Ausbildung die Ausbildungsordnung kostenlos
auszuhandigen;

4. Ausbildungsmittel
der/dem Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur Verfigung zu stellen, die fur
die Ausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschlusspriifungen, auch soweit
solche nach Beendigung des Berufsausbildungsverhéltnisses und in zeitlichem Zusam-
menhang damit stattfinden, erforderlich sind;

5. Besuch des Ber und von Ausbi auBerhalb der
Ausbildungsstatte
die/den Auszubildende/n zum Besuch des Berufskollegs anzuhalten und freizustellen. Das
gleiche gilt, wenn Ausbildungsmafnahmen auRerhalb der Ausbildungsstatte nach Nr. 12
durchzufiihren sind;

6. Fiihren eines schriftli A
der/dem Auszubildenden vor Ausbildungsbeginn und spater die schriftlichen Ausbildungs-
nachweise fiir die Berufsausbildung kostenfrei auszuhandigen sowie die ordnungsgema-
Re Fiihrung durch regelméRige Abzeichnung zu Giberwachen;

7. A
der/dem Auszubildenden nur Aufgaben zu Ubertragen, die dem Ausbildungszweck dienen
und ihren/seinen kérperlichen Kraften angemessen sind;

8. Sorgepflicht
dafiir zu sorgen, dass die/der Auszubildende charakterlich geférdert sowie sittlich und
korperlich nicht gefahrdet wird;

9. Arztliche Untersuchungen
von der/dem jugendlichen Auszubildenden sich Bescheinigungen gemaR §§ 32, 33 Ju-
gendarbeitsschutzgesetz dariiber vorlegen zu lassen, dass diese/r
a)  vor der Aufnahme der Ausbildung untersucht und
b)  vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres nachuntersucht worden ist;

10. Eintragungsantrag
unverziiglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages die Eintragung in das Ver-
zeichnis der Berufsausbildungsverhéltnisse bei der Apothekerkammer Westfalen-Lippe zu
beantragen. Bei Auszubildenden unter 18 Jahren ist eine Kopie der arztlichen Bescheini-
gung Uber die Erstuntersuchung gemaR § 32 Jugendarbeitschutzgesetz beizufiigen. Ent-
sprechendes gilt bei spateren Anderungen des wesentlichen Vertragsinhaltes;

11. Anmeldung zu Priifungen
die/den Auszubildende/n rechtzeitig zu den angesetzten Zwischen- und Abschlusspriifun-
gen anzumelden und fiir die Teilnahme freizustellen sowie der Anmeldung zur Zwischen-
prifung bei Auszubildenden unter 18 Jahren eine Kopie der arztlichen Bescheinigung
Uber die erste Nachuntersuchung gema § 33 Jugendarbeitschutzgesetz beizufigen;

12. AusbildungsmaRnahmen auBerhalb der Ausbildungsstétte (siehe D *)

§ 4 - Pflichten der/des Auszubildenden

Die/Der Auszubildende hat sich zu bemiihen, die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten zu
erwerben, die erfolgreich sind, um das Ausbildungsziel zu erreichen. Sie/Er verpflichtet sich
insbesondere,

1. Lernpflicht
die ihr/ihm im Rahmen ihrer/seiner Berufsausbildung (bertragenen Aufgaben sorgféltig
auszufiihren;

2. Beruft richt, Prii und
am Berufsschulunterricht und an Priifungen sowie an Ausbildungsmafnahmen auBerhalb
der Ausbildungsstatte teilzunehmen, fir die sie/er nach § 3 Nr. 5, 11 und 12 freigestellt
wird; ihr/sein Berufsschulzeugnis unverziiglich dem Ausbildenden zur Kenntnisnahme
vorzulegen und ist damit einverstanden, dass sich Berufskolleg und Ausbildungsbetrieb
liber ihre/seine Leistungen unterrichten;

3. Weisungsgebundenheit
den Weisungen zu folgen, die ihr/ihm im Rahmen der Berufsausbildung vom Ausbilden-
den, von der Ausbilderin/vom Ausbilder oder von anderen weisungsberechtigten Perso-
nen, erteilt werden;

4. Betriebliche Ordnung
auf Sauberkeit und Hygiene in den Apothekenrdumen zu achten sowie die festgesetzte
Arbeitszeit einzuhalten;

5. Sorgfaltspflicht
Gerate und sonstige Einrichtungen pfleglich zu behandeln und die fiir die Ausbildungsstat-
te geltenden Vorschriften zu beachten;

6. Betriebsgeheimnisse
Uber alle Angelegenheiten und Vorgénge, die ihm/ihr im Rahmen seiner/ihrer Tatig-
keit zur Kenntnis gelangen, insbesondere Uber die personenbezogenen Daten der Pati-
enten und Kunden sowie Geschéafts- und Betriebsgeheimnisse, wahrend und nach Been-
digung des Berufsausbildungsverhaltnisses gegeniiber jedermann Stillschweigen zu be-
wahren;

7. Fiihren eines schriftli A
einen vorgeschriebenen schriftlichen Ausbildungsnachweis ordnungsgemaR zu fiihren
und regelméaRig vorzulegen;

8. Benachrichtigung
bei Fernbleiben von der betrieblichen Ausbildung, vom Berufsschulunterricht oder von
sonstigen Ausbildungsveranstaltungen dem Ausbildenden unter Angabe von Griinden
unverziglich Nachricht zu geben und ihnen Arbeitsunfahigkeit und deren voraussichtliche
Dauer unverziiglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfahigkeit langer als 3 Kalendertage,
hat die/der Auszubildende eine arztliche Bescheinigung iiber die bestehende Arbeitsunfa-
higkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spatestens an dem darauf folgenden Arbeits-
tag vorzulegen. Der Ausbildende ist berechtigt, die Vorlage der arztlichen Bescheinigung
friiher zu verlangen;

9. Avrztliche Untersuchungen
soweit auf sie/ihn Bestimmungen des Jugendarbeitschutzgesetzes Anwendung finden,
sich geman §§ 32 und 33 dieses Gesetzes arztlich

a) vor Beginn der Ausbildung untersuchen,
b)  vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres nachuntersuchen zu lassen und die Be-
scheinigungen hieriiber der/dem Ausbildenden vorzulegen.

§ 5 - Vergiitung

1. Filligkeit (siehe E *)
Die Vergiitung wird spatestens am letzten Arbeitstag des Monats gezahlt.
Die Beitrage fiir die Sozialversicherung tragen die VertragsschlieRenden nach MaRgabe
der gesetzlichen Bestimmungen.

2. Fortzahlung der Vergiitung
Der/Dem Auszubildenden wird die Vergiitung auch gezahlt
a)  fir die Zeit der Freistellung gem. § 3 Nr. 5 und 11 dieses Vertrages sowie gem. § 10
Abs. 1 Nr. 2 und § 43 Jugendarbeitschutzgesetz,
b) bis zur Dauer von 6 Wochen, wenn sie/er
aa) sich fiir die Berufsausbildung bereithalt, diese aber ausféllt,
bb) aus einem sonstigen in ihrer/seiner Person liegenden Grund unverschuldet
verhindert ist, ihre/seine Pflichten aus dem Berufsausbildungsverhaltnis zu er-
fiillen.

3. im Ki
Bei unverschuldeter Arbeitsunfahigkeit infolge Krankheit wird der/dem Auszubildenden die
Vergiitung geman den Vorschriften des Entgeltfortzahlungsgesetzes gewahrt.

§ 6 — Ausbildungszeit und Urlaub
1. Tagliche Ausbildungszeit (siehe F *)
2. Urlaub (siehe G *)

3. Lage des Urlaubs
Der Urlaub soll zusammenhéngend und in der Zeit der Berufsschulferien erteilt und ge-
nommen werden. Wahrend des Urlaubs darf die/der Auszubildende keine dem Urlaubs-
zweck widersprechende Erwerbstatigkeit leisten.

§ 7 — Kiindigung

1. Kiindi wahrend der F
Wahrend der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhéltnis ohne Einhaltung einer
Kiindigungsfrist und ohne Angabe von Griinden gekiindigt werden.

2. Kiindigungsgriinde
Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhaltnis nur gekiindigt werden
a) aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kiindigungsfrist,
b) von der/dem Auszubildenden mit einer Kiindigungsfrist von 4 Wochen, wenn sie/er
die Berufsausbildung aufgeben oder sich fiir eine andere Berufstatigkeit ausbilden
lassen will.

3. Form der Kiindigung
Die Kiindigung muss schriftlich, im Falle der Nr. 2 unter Angabe der Kiindigungsgriinde
erfolgen.

4. U it einer Kii
Eine Kiindigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde liegen-
den Tatsachen der/dem zur Kiindigung Berechtigten langer als 2 Wochen bekannt sind.

5. bei
Wird das Berufsausbildungsverhéltnis nach Ablauf der Probezeit vorzeitig geldst, so kann
die/der Ausbildende oder die/der Auszubildende Ersatz des Schadens verlangen, wenn
der andere den Grund fiir die Auflésung zu vertreten hat. Dies gilt nicht bei Kiindigung
wegen Aufgabe oder Wechsels der Berufsausbildung (Nr. 2 b). Der Anspruch erlischt,
wenn er nicht innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung des Berufsausbildungsverhalt-
nisses geltend gemacht wird.

§ 8 — Zeugnis

Die/Der Ausbildende stellt der/dem Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungs-
verhéltnisses ein schriftliches Zeugnis aus. Hat der/die Auszubildende die Berufsausbildung
nicht selbst durchgefiihrt, so soll auch die Ausbilderin/der Ausbilder das Zeugnis unterschrei-
ben. Es muss Angaben enthalten tber Art, Dauer und Ziel der Berufsausbildung sowie tiber
die erworbenen Fertigkeiten, Kenntnisse und Féhigkeiten der/des Auszubildenden, auf
Verlangen der/des Auszubildenden auch Angaben tiber Verhalten und Leistung.

§ 9 — Beilegung von Streitigkeiten

Bei Streitigkeiten aus dem bestehenden Berufsausbildungsverhaltnis ist vor Inanspruchnahme
des Arbeitsgerichts eine giitliche Einigung, gegebenenfalls unter Mitwirkung der Apotheker-
kammer Westfalen-Lippe, anzustreben.

§ 10 — Erfiillungsort

Erflllungsort fiir alle Anspriiche aus diesem Vertrag ist der Ort der Ausbildungsstatte.

§ 11 - Sonstige Vereinbarungen (siehe H *)

Fir das Berufsausbildungsverhaltnis gelten ergénzend die gesetzlichen Bestimmungen,
insbesondere des BBiG und des JArbSchG, die Verordnung Uber die Berufsausbildung zum
Pharmazeutisch-kaufménnischen Angestellten/zur Pharmazeutisch-kaufmannischen Angestell-
ten und ferner die Regelungen des BRTV in seiner jeweils geltenden Fassung.

*) Die Buchstaben verweisen auf den entsprechenden Text der ersten Seite.



3. Ausfertigung fur dieApothekerkammer Westfalen-Lippe

%\// //\Z Apothgli?rkammer

Zwischen der/dem Ausbildenden (Ausbildungsbetrieb)

Berufsausbildungsvertrag
(§§ 10, 11 Berufsausbildungsgesetz — BBiG)

und der/dem Auszubildenden weiblich@ ménnlichO

Ausbildungsapotheke: Name Vorname
StralRe, Hausnummer
Apothekenleiter/in: PLZ Ort
StraRe, Hausnummer Geburtsdatum Geburtsort
PLZ Ort Staatsangehorigkeit | Gesetzlicher Vertreter
Eltern VESer Mutter Vormund
Tel.-Nr. Vor- und Nachname der gesetzlichen Vertreter

E-Mail-Adresse der Apotheke:

StralRe, Hausnummer

Verantwortliche/r Ausbilder/in:
Herr/Frau

PLZ Ort

wird nachstehender Vertrag fur den Ausbildungsberuf zur/zum Pharmazeutisch-kaufmannischen Angestellten (PKA)
nach Maflgabe der Ausbildungsordnung geschlossen.

Anderungen des wesentlichen Vertragsinhaltes sind vom Ausbilden-
den unverzuglich zur Eintragung in das Verzeichnis der Berufsausbil-
dungsverhaltnisse bei der Apothekerkammer Westfalen-Lippe anzu-
zeigen.

Die beigefligten Angaben zur sachlichen und zeitlichen Gliederung des
Ausbildungsablaufs (Ausbildungsplan) sind Bestandteil dieses Vertra-
ges.

Besuchtes Berufskolleg Mnster

A. Die Ausbildungszeit betrégt nach der Ausbildungsverordnung

36

Monate.

Es wird eine Anrechnung/Verkirzung von Monaten beantragt.

Das Berufsausbildungsverhaltnis beginnt am

und endet am

B.

Die Probezeit (§ 1 Nr. 2) betragt __ Monate.

C.

Die Ausbildung findet in der -Apotheke in
statt. Die Beschaftigung wahrend der

Ausbildungszeit kann auch in der/den Apotheke/n des

Filialverbundes erfolgen:

D.

Ausbildungsmafinahmen auflerhalb der Ausbildungsstatte
(§ 3Nr. 12)

Teilnahme am Ersthelferkurs im 3. Ausbildungsjahr

E.

Der Ausbildende zahlt der/dem Auszubildenden eine
angemessene Vergitung (§ 5); diese betragt zur Zeit
monatlich brutto:

EUR

im

ersten zweiten dritten (vierten)

Ausbildungsjahr.

F.

Die regelmaRige tagliche Ausbildungszeit

betragt Stunden.

Die regelmaRige wochentliche Ausbildungszeit

betragt Stunden.

G. Der Ausbildende gewahrt der/dem Auszubildenden Urlaub nach
den geltenden Bestimmungen.

Es besteht ein Urlaubsanspruch auf

im Jahr 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | (2030,

Werktage

H. Sonstige Vereinbarungen

J. Die vorstehenden Vertragsbedingungen werden anerkannt.

Ort und Datum:

Die/Der Ausbildende:

Stempel und Unterschrift

Die/Der Auszubildende:

Vor- und Familienname

Die gesetzliche Vertreter der/des Auszubildenden:

Vater und Mutter/Vormund




§ 1 - Ausbildungszeit

1. Dauer (siche A *)

2. Probezeit (siche B *)
Wird die Ausbildung wahrend der Probezeit um mehr als ein Drittel dieser Zeit unterbro-
chen, so verlangert sich die Probezeit um den Zeitraum der Unterbrechung.

3. Vi itige B: i des Beruf:
Besteht die/der Auszubildende vor Ablauf der unter Nr. 1 vereinbarten Ausbildungszeit die
Abschlusspriifung, so endet das Berufsausbildungsverhaltnis mit Bekanntgabe des Er-
gebnisses durch den Priifungsausschuss.

4. Verlangerung des Ber
Besteht die/der Auszubildende die Abschlusspriifung nicht, so verlangert sich das Beruf-
sausbildungsverhaltnis auf ihr/sein Verlangen bis zur nichstmoglichen Wiederholung,
héchstens um ein Jahr.

§ 2 - Ausbildungsstatte(n)
(siehe C*)

§ 3 — Pflichten des Ausbildenden
Der/Die Ausbildende verpflichtet sich,

1. Ausbildungsziel
dafiir zu sorgen, dass der/dem Auszubildenden die berufliche Handlungsfahigkeit vermit-
telt wird, die zum Erreichen des Ausbildungszieles nach der Ausbildungsordnung erforder-
lich ist, und die Berufsausbildung gemaR der sachlichen und zeitlichen Gliederung des
Ausbildungsablaufs so durchzufiihren, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen
Ausbildungszeit erreicht werden kann;

2. Ausbilder/in
selbst auszubilden oder eine/n persénlich und fachlich geeignete/n Ausbilder/in ausdriick-
lich damit zu beauftragen und diese/n der/dem Auszubildenden jeweils schriftlich bekannt
zugeben;

3. Ausbildungsordnung
der/dem Auszubildenden vor Beginn der Ausbildung die Ausbildungsordnung kostenlos
auszuhandigen;

4. Ausbildungsmittel
der/dem Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur Verfigung zu stellen, die fur
die Ausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschlusspriifungen, auch soweit
solche nach Beendigung des Berufsausbildungsverhéltnisses und in zeitlichem Zusam-
menhang damit stattfinden, erforderlich sind;

5. Besuch des Ber und von Ausbi auBerhalb der
Ausbildungsstatte
die/den Auszubildende/n zum Besuch des Berufskollegs anzuhalten und freizustellen. Das
gleiche gilt, wenn Ausbildungsmafnahmen auRerhalb der Ausbildungsstatte nach Nr. 12
durchzufiihren sind;

6. Fiihren eines schriftli A
der/dem Auszubildenden vor Ausbildungsbeginn und spater die schriftlichen Ausbildungs-
nachweise fiir die Berufsausbildung kostenfrei auszuhandigen sowie die ordnungsgema-
Re Fiihrung durch regelméRige Abzeichnung zu Giberwachen;

7. A
der/dem Auszubildenden nur Aufgaben zu Ubertragen, die dem Ausbildungszweck dienen
und ihren/seinen kérperlichen Kraften angemessen sind;

8. Sorgepflicht
dafiir zu sorgen, dass die/der Auszubildende charakterlich geférdert sowie sittlich und
korperlich nicht gefahrdet wird;

9. Arztliche Untersuchungen
von der/dem jugendlichen Auszubildenden sich Bescheinigungen gemaR §§ 32, 33 Ju-
gendarbeitsschutzgesetz dariiber vorlegen zu lassen, dass diese/r
a)  vor der Aufnahme der Ausbildung untersucht und
b)  vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres nachuntersucht worden ist;

10. Eintragungsantrag
unverziiglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages die Eintragung in das Ver-
zeichnis der Berufsausbildungsverhéltnisse bei der Apothekerkammer Westfalen-Lippe zu
beantragen. Bei Auszubildenden unter 18 Jahren ist eine Kopie der arztlichen Bescheini-
gung Uber die Erstuntersuchung gemaR § 32 Jugendarbeitschutzgesetz beizufiigen. Ent-
sprechendes gilt bei spateren Anderungen des wesentlichen Vertragsinhaltes;

11. Anmeldung zu Priifungen
die/den Auszubildende/n rechtzeitig zu den angesetzten Zwischen- und Abschlusspriifun-
gen anzumelden und fiir die Teilnahme freizustellen sowie der Anmeldung zur Zwischen-
prifung bei Auszubildenden unter 18 Jahren eine Kopie der arztlichen Bescheinigung
Uber die erste Nachuntersuchung gema § 33 Jugendarbeitschutzgesetz beizufigen;

12. AusbildungsmaRnahmen auBerhalb der Ausbildungsstétte (siehe D *)

§ 4 - Pflichten der/des Auszubildenden

Die/Der Auszubildende hat sich zu bemiihen, die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fahigkeiten zu
erwerben, die erfolgreich sind, um das Ausbildungsziel zu erreichen. Sie/Er verpflichtet sich
insbesondere,

1. Lernpflicht
die ihr/ihm im Rahmen ihrer/seiner Berufsausbildung (bertragenen Aufgaben sorgféltig
auszufiihren;

2. Beruft richt, Prii und
am Berufsschulunterricht und an Priifungen sowie an Ausbildungsmafnahmen auBerhalb
der Ausbildungsstatte teilzunehmen, fir die sie/er nach § 3 Nr. 5, 11 und 12 freigestellt
wird; ihr/sein Berufsschulzeugnis unverziiglich dem Ausbildenden zur Kenntnisnahme
vorzulegen und ist damit einverstanden, dass sich Berufskolleg und Ausbildungsbetrieb
liber ihre/seine Leistungen unterrichten;

3. Weisungsgebundenheit
den Weisungen zu folgen, die ihr/ihm im Rahmen der Berufsausbildung vom Ausbilden-
den, von der Ausbilderin/vom Ausbilder oder von anderen weisungsberechtigten Perso-
nen, erteilt werden;

4. Betriebliche Ordnung
auf Sauberkeit und Hygiene in den Apothekenrdumen zu achten sowie die festgesetzte
Arbeitszeit einzuhalten;

5. Sorgfaltspflicht
Gerate und sonstige Einrichtungen pfleglich zu behandeln und die fiir die Ausbildungsstat-
te geltenden Vorschriften zu beachten;

6. Betriebsgeheimnisse
Uber alle Angelegenheiten und Vorgénge, die ihm/ihr im Rahmen seiner/ihrer Tatig-
keit zur Kenntnis gelangen, insbesondere Uber die personenbezogenen Daten der Pati-
enten und Kunden sowie Geschéafts- und Betriebsgeheimnisse, wahrend und nach Been-
digung des Berufsausbildungsverhaltnisses gegeniiber jedermann Stillschweigen zu be-
wahren;

7. Fiihren eines schriftli A
einen vorgeschriebenen schriftlichen Ausbildungsnachweis ordnungsgemaR zu fiihren
und regelméaRig vorzulegen;

8. Benachrichtigung
bei Fernbleiben von der betrieblichen Ausbildung, vom Berufsschulunterricht oder von
sonstigen Ausbildungsveranstaltungen dem Ausbildenden unter Angabe von Griinden
unverziglich Nachricht zu geben und ihnen Arbeitsunfahigkeit und deren voraussichtliche
Dauer unverziiglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfahigkeit langer als 3 Kalendertage,
hat die/der Auszubildende eine arztliche Bescheinigung iiber die bestehende Arbeitsunfa-
higkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spatestens an dem darauf folgenden Arbeits-
tag vorzulegen. Der Ausbildende ist berechtigt, die Vorlage der arztlichen Bescheinigung
friiher zu verlangen;

9. Avrztliche Untersuchungen
soweit auf sie/ihn Bestimmungen des Jugendarbeitschutzgesetzes Anwendung finden,
sich geman §§ 32 und 33 dieses Gesetzes arztlich

a) vor Beginn der Ausbildung untersuchen,
b)  vor Ablauf des ersten Ausbildungsjahres nachuntersuchen zu lassen und die Be-
scheinigungen hieriiber der/dem Ausbildenden vorzulegen.

§ 5 - Vergiitung

1. Filligkeit (siehe E *)
Die Vergiitung wird spatestens am letzten Arbeitstag des Monats gezahlt.
Die Beitrage fiir die Sozialversicherung tragen die VertragsschlieRenden nach MaRgabe
der gesetzlichen Bestimmungen.

2. Fortzahlung der Vergiitung
Der/Dem Auszubildenden wird die Vergiitung auch gezahlt
a)  fir die Zeit der Freistellung gem. § 3 Nr. 5 und 11 dieses Vertrages sowie gem. § 10
Abs. 1 Nr. 2 und § 43 Jugendarbeitschutzgesetz,
b) bis zur Dauer von 6 Wochen, wenn sie/er
aa) sich fiir die Berufsausbildung bereithalt, diese aber ausféllt,
bb) aus einem sonstigen in ihrer/seiner Person liegenden Grund unverschuldet
verhindert ist, ihre/seine Pflichten aus dem Berufsausbildungsverhaltnis zu er-
fiillen.

3. im Ki
Bei unverschuldeter Arbeitsunfahigkeit infolge Krankheit wird der/dem Auszubildenden die
Vergiitung geman den Vorschriften des Entgeltfortzahlungsgesetzes gewahrt.

§ 6 — Ausbildungszeit und Urlaub
1. Tagliche Ausbildungszeit (siehe F *)
2. Urlaub (siehe G *)

3. Lage des Urlaubs
Der Urlaub soll zusammenhéngend und in der Zeit der Berufsschulferien erteilt und ge-
nommen werden. Wahrend des Urlaubs darf die/der Auszubildende keine dem Urlaubs-
zweck widersprechende Erwerbstatigkeit leisten.

§ 7 — Kiindigung

1. Kiindi wahrend der F
Wahrend der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhéltnis ohne Einhaltung einer
Kiindigungsfrist und ohne Angabe von Griinden gekiindigt werden.

2. Kiindigungsgriinde
Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhaltnis nur gekiindigt werden
a) aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kiindigungsfrist,
b) von der/dem Auszubildenden mit einer Kiindigungsfrist von 4 Wochen, wenn sie/er
die Berufsausbildung aufgeben oder sich fiir eine andere Berufstatigkeit ausbilden
lassen will.

3. Form der Kiindigung
Die Kiindigung muss schriftlich, im Falle der Nr. 2 unter Angabe der Kiindigungsgriinde
erfolgen.

4. U it einer Kii
Eine Kiindigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde liegen-
den Tatsachen der/dem zur Kiindigung Berechtigten langer als 2 Wochen bekannt sind.

5. bei
Wird das Berufsausbildungsverhéltnis nach Ablauf der Probezeit vorzeitig geldst, so kann
die/der Ausbildende oder die/der Auszubildende Ersatz des Schadens verlangen, wenn
der andere den Grund fiir die Auflésung zu vertreten hat. Dies gilt nicht bei Kiindigung
wegen Aufgabe oder Wechsels der Berufsausbildung (Nr. 2 b). Der Anspruch erlischt,
wenn er nicht innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung des Berufsausbildungsverhalt-
nisses geltend gemacht wird.

§ 8 — Zeugnis

Die/Der Ausbildende stellt der/dem Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungs-
verhéltnisses ein schriftliches Zeugnis aus. Hat der/die Auszubildende die Berufsausbildung
nicht selbst durchgefiihrt, so soll auch die Ausbilderin/der Ausbilder das Zeugnis unterschrei-
ben. Es muss Angaben enthalten tber Art, Dauer und Ziel der Berufsausbildung sowie tiber
die erworbenen Fertigkeiten, Kenntnisse und Féhigkeiten der/des Auszubildenden, auf
Verlangen der/des Auszubildenden auch Angaben tiber Verhalten und Leistung.

§ 9 — Beilegung von Streitigkeiten

Bei Streitigkeiten aus dem bestehenden Berufsausbildungsverhaltnis ist vor Inanspruchnahme
des Arbeitsgerichts eine giitliche Einigung, gegebenenfalls unter Mitwirkung der Apotheker-
kammer Westfalen-Lippe, anzustreben.

§ 10 — Erfiillungsort

Erflllungsort fiir alle Anspriiche aus diesem Vertrag ist der Ort der Ausbildungsstatte.

§ 11 - Sonstige Vereinbarungen (siehe H *)

Fir das Berufsausbildungsverhaltnis gelten ergénzend die gesetzlichen Bestimmungen,
insbesondere des BBiG und des JArbSchG, die Verordnung Uber die Berufsausbildung zum
Pharmazeutisch-kaufménnischen Angestellten/zur Pharmazeutisch-kaufmannischen Angestell-
ten und ferner die Regelungen des BRTV in seiner jeweils geltenden Fassung.

*) Die Buchstaben verweisen auf den entsprechenden Text der ersten Seite.



Berufskollegs in Westfalen-Lippe

Bitte melden Sie Ihre/n Auszubildende/n bei der ausgewahliten Berufsschule an!

Die Anmeldung kann telefonisch oder Gber ein Online-Anmeldeformular von der entsprechenden
Homepage erfolgen.

Bielefeld Hagen

Rudolf-Rempel-Berufskolleg Berufskolleg der Stadt Hagen

An der Rosenhohe 5 Kaufmannschule |

33647 Bielefeld Springmannstralte 7

Tel.: 0521 5154-10 58095 Hagen

www.rrbk.de Tel.: 02331 34815-12
www.k1-hagen.de

Dortmund Herne

Robert-Schuman-Berufskolleg Mulvany-Berufskolleg fir Wirtschaft

der Stadt Dortmund und Verwaltung der Stadt Herne

Emil-Moog-Platz 14 Westring 201

44137 Dortmund 44629 Herne

Tel.: 0231 50231-80 Tel.: 02323 162631

www.rsbk-do.de www.bkherne.de

Gelsenkirchen

Berufskolleg am Goldberg

der Stadt Gelsenkirchen — Wirtschaftsgymnasium
Goldbergstrale 60

45894 Gelsenkirchen

Tel.: 0209 402443-10
www.eduard-spranger-bk.de

Miinster

Hansa - Berufskolleg

der Stadt Minster

Hansaring 80

48155 Minster

Tel.: 0251 60809-0
www.hansa-berufskolleg.de
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	verkuerzung_nein: Eine Verkürzung ist nicht möglich.
	verkuerzung_ja: Es ist eine Verkürzung um 12 Monate möglich.
	abzeitwoche: Nach dem Tarifvertag beträgt die wöchentliche Ausbildungszeit 39 Stunden.
	abzeittag: Die tägliche Ausbildungszeit beträgt regelmäßig 8 Stunden. 
	urlaubsanspruch: Alle Auszubildenden (auch Jugendliche) haben Anspruch auf 35 Werktage Urlaub. Für jeden vollen Monat besteht ein Anspruch auf 1/12 des tariflichen Jahresurlaubs.
Mindestens halbe Tage sind auf volle Tage aufzurunden.
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	bedingungen_datum: 
	Vor- und Familienname_2: 
	Vater und MutterVormund_2: 
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	vertragseite2: 2. Ausfertigung für die/den Auszubildende/n
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	vormund1: Off
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	probezeit: 
	tarif: Gemäß dem Gehaltstarifvertag 
gelten fogende Sätze ab 01.07.2026  1. AJ: 876 €
                    2. AJ: 927 €
                    3. AJ: 979 €
	info_probe: Gemäß § 20 Satz 2 BBiG muss die Probezeit mindestens einen Monat und darf höchstens
vier Monate betragen.
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